




Stadtverwaltung 

Sozialamt 

55545 Bad Kreuznach 

Stadtverwaltung Kirn 

Sozialamt 

55606 Kirn 

Verbandsgemeindeverwaltung 

Sozialamt 

55543 Bad Kreuznach 

Verbandsgemeindeverwaltung 

Sozialamt 

55583 Bad Münster a St.-Ebg. 

Verbandsgemeindeverwaltung 

Sozialamt 

55566 BadSobernheim 

Verbandsgemeindeverwaltung 

Sozialamt 

55606 Kirn-Land 

Verbandsgemeindeverwaltung 

Sozialamt 

55450 Langenionsheim 

Verbandsgemeindeverwaltung 

Sozialamt 

55590 Meisenheim 

Verbandsgemeindeverwaltung 

Sozialamt 

55593 Rüdesheim 

· Verbandsgemeindeverwaltung 

Sozialamt 

55442 Stromberg 

Jobcenter Bad Kreuznach 

Geschäftsleitung 

Viktoriastr. 36 

55543 Bad Kreuznach 

nachrichtlich an: 

Herr Rothmann 

Frau Eckart 

Frau Winterland 

Frau Ewigleben 

Herr Wagner 

Herr Riegert, Rechtsamt 



Einzelperson Einzelpreise Gesamtpreise

Einzelbett, komplett gebraucht 1 120,00 €     120,00 €
Kleiderschrank 2türig gebraucht 1 65,00 €       65,00 €
Kochgelegenheit gebraucht 1 85,00 €       85,00 € 2-Plattenkocher oder gebrauchter E-Herd mit Anschluss

Küchenschrank komplett gebraucht 1 80,00 €       80,00 €
Küchenstuhl gebraucht 2 10,00 €       20,00 €
Küchentisch gebraucht 1 40,00 €       40,00 €
Kühlschrank neu 1 155,00 €     155,00 €
Spüle/Armatur gebraucht 1 50,00 €       50,00 €
Waschmaschine neu 1 255,00 €     255,00 €
Geschirr gebraucht 1 45,00 €       45,00 €
Wohnzimmertisch gebraucht 1 45,00 €       45,00 €
Wohnzimmerstühle/Couch gebraucht 1 80,00 €       80,00 €
Wäsche(Bettwäsche, Handtücher) neu 1 30,00 €       30,00 €
individueller Bedarf 1 50,00 €       50,00 €
Summe 1.120,00 €

Ehepaar

Doppelbett, komplett gebraucht 1 175,00 € 175,00 €
Kleiderschrank 3türig gebraucht 1 115,00 € 115,00 €
Kochgelegenheit neu 1 235,00 € 235,00 € E-Herd mit Anschluss

Küchenschrank komplett gebraucht 1 85,00 € 85,00 €
Küchenstuhl gebraucht 4 10,00 € 40,00 €
Küchentisch gebraucht 1 40,00 € 40,00 €
Kühlschrank neu 1 155,00 € 155,00 €
Spüle/Armatur gebraucht 1 50,00 € 50,00 €
Waschmaschine neu 1 255,00 € 255,00 €
Geschirr gebraucht 1 70,00 € 70,00 €
Wohnzimmertisch gebraucht 1 50,00 € 50,00 €
Wohnzimmerstühle/Couch gebraucht 1 100,00 € 100,00 €
Wäsche(Bettwäsche, Handtücher) neu 2 25,00 € 50,00 €
individueller Bedarf 1 80,00 € 80,00 €
Summe 1.500,00 €

jede weitere Person

Einzelbett, komplett 1 120,00 €     120,00 €
Kleiderschrank 2türig 1 65,00 €       65,00 €
Küchenstuhl 1 10,00 €       10,00 €
Geschirr 1 45,00 €       45,00 €
Wäsche(Bettwäsche, Handtücher) neu 1 30,00 €       30,00 €
individueller Bedarf 1 30,00 €       30,00 €
Summe 300,00 €

Pauschalierung von Möbel/Hausrat im Landkreis Bad Kreuznach

Bad Kreuznach, den 19.11.2015



Bearbeitungshinweise 
 
 
über die Gewährung pauschalierter Beihilfen bei Erstausstattungen für Beklei-
dung einschließlich bei Schwangerschaft und Babyerstausstattung nach § 23 
Abs. 3 Nr. 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) und § 31 Abs. 1 Nr. 2 
Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
 
 
Vorwort 
 
Durch die Pauschalierung werden auf der einen Seite Stärkung der Eigenständigkeit 
und Eigenverantwortlichkeit sowie andererseits eine erhebliche Verwaltungsverein-
fachung mit einhergehender wesentlicher Reduzierung von Konfliktstoff zwischen 
Leistungsträger und nachfragender Person erreicht. 
Die Bearbeitungshinweise sollen zur Vereinheitlichung der Leistungsgewährung der 
einmaligen Beihilfen im Landkreis Bad Kreuznach beitragen. 
 
 
 

I. Begriff 
 

 Einmalige Beihilfen zur Erstausstattung für Bekleidung einschließlich Schuhwerk 
und Unterwäsche werden in pauschalierter Form gewährt.  
 
Die Erstausstattung bei Schwangerschaft umfasst Umstandskleider/oder -hosen, Um-
standsblusen, Nachthemden und Still-Büstenhalter sowie einen notwendigen Klinik-
bedarf.  
 
Die Erstausstattung von Säuglingen umfasst die Leistungen für Wäsche, Bekleidung 
und Körperpflegemittel. 
Hinzu kommen Leistungen für eine vollständige Bett- und Kinderwagen-Ausstattung. 
 
 

II. Anspruchsberechtigter Personenkreis 
 
 

1. Empfänger laufender Leistungen bzw. zur Sicherung des Lebensunterhaltes 
nach §§ 19 ff SGB II bzw. § 37 SGB XII 

 
2. Personen, die keine laufende Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts ein-
schließlich der angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung beziehen, 
jedoch aufgrund ihres Einkommens und Vermögens nicht in der Lage sind den 
einmaligen Bedarf selbst abzudecken (§ 23 Abs. 3 SGB II bzw. § 31 Abs. 2 
SGB XII) 

 
 
Anwendung finden die Vorschriften der §§ 11 ff SGB II und §§ 82 ff SGB XII mit Rand-
Nr. 31.05 der Sozialhilferichtlinien Reinland-Pfalz. 
Von den Hilfeempfängern wird erwartet dass sie mit der Pauschale ihren gesamten 
Erstausstattungsbedarf abdecken 
 
 



 
III. Höhe der Pauschalen 

 
- Pauschale für Bekleidung 

 
- Die Pauschalbeträge für Erstausstattung von Bekleidung werden wie folgt 

festgesetzt: 
 

- Höhe der Pauschale       in Euro 
 

- vom Beginn des 7. Lebensmonats bis zur 
Vollendung des 7. Lebensjahres  180,00  

 
- vom Beginn des 8. Lebensjahres bis zur 

Vollendung des 14. Lebensjahres  205,00  
 

- vom Beginn des 15. Lebensjahres bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres  256,00  
 

- - vom Beginn des 19. Lebensjahres  231,00  
 
 
 

- Pauschale für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt  
 

- Bedarf der Schwangeren/Mutter (Umstandskleidung) - 235,00 

 - Erstausstattung für den Säugling  
(bis einschl. 6.Lebensmonat) 

- 174,00

 - Bettausstattung, Schrank und Fortbewegung (Kinderwagen) - 352,00 

Die vorstehenden Beihilfen werden ausschließlich auf Antrag gewährt. 
 
Die Leistungen für den Bedarf der Schwangeren werden rechtzeitig, spätestens zu 
Beginn des 6,Schwangerschaftsmonats, nicht aber vor Beginn des 4. Schwanger-
schaftsmonats, gewährt. 
Die Leistungen für die Erstausstattung des Säuglings werden rechtzeitig vor der 
Geburt, spätestens vor Beginn des 8. Schwangerschaftsmonats, nicht aber vor Be-
ginn des 6. Schwangerschaftsmonats gewährt. 
Die Leistungen für Bett und Kinderwagen sind grundsätzlich rechtzeitig vor der Ge-
burt zu gewähren. 
 
Für die Hilfeempfänger besteht grundsätzlich die Möglichkeit, preiswert gut erhaltene 
gebrauchte Gegenstände zu erwerben, z.B. durch Inanspruchnahme von Second-
Hand-Läden, DISO-Markt oder auf Tauschbörsen. Die Verwendung gebrauchter 
Gegenstände ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich zumutbar. 
Der Leistungsträger/die Arbeitsgemeinschaft ist in begründeten Einzelfällen berech-
tigt, die o.a. Hilfen auch als Sachleistungen zu gewähren. 
 
Dies ist z.B. dann gerechtfertigt wenn anzunehmen ist dass der Hilfeempfänger 
Geldleistungen nicht zweckentsprechend verwenden wird. 
 
Diese Bearbeitungshinweise treten ab 01.01.2005 in Kraft. 
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